
  Anlage 7 

Studienentgelte und Studiengebühren für Studierende in  
ausbildungsintegrierten dualen Studiengängen nach TVSöD 

 
(für die Zeit ab 1. März 2024) 

 
 
 

Studierende in ausbildungsintegrierten dualen Studiengängen erhalten bis zum Ablauf des Ka-
lendermonats, in dem die Abschlussprüfung des Ausbildungsteils erfolgreich abgelegt wird, ein 
Studienentgelt, das sich aus einem monatlichen Entgelt und einer monatlichen Zulage zusam-
mensetzt.  
 
Die monatliche Zulage beträgt 150 Euro. Die Zulage erfolgt als monatliche Pauschale und damit 
unabhängig von der zeitlichen Verteilung der Ausbildungs- und Studienteile. 

 
Das monatliche Entgelt beträgt: 

 
1. für Studierende nach § 1 Abs. 1 Buchst. a), d) oder e) TVAöD – Allgemeiner Teil: 

     
  ab 1. März 2024   
     
 im 1. Ausbildungsjahr 1.218,26 €   
     
 im 2. Ausbildungsjahr          1.268,20 €   
     
 im 3. Ausbildungsjahr 1.314,02 €                           
     
 im 4. Ausbildungsjahr 1.377,59 €   

 
 

2. für Studierende nach § 1 Abs. 1 Buchst. b) TVAöD – Allgemeiner Teil:  
     
  ab 1. März 2024   
     
 im 1. Ausbildungsjahr 1.340,69 €   
     
 im 2. Ausbildungsjahr 1.402,07 €   
     
 im 3. Ausbildungsjahr 1.503,38 €        

 
 
3. für Studierende nach § 1 Abs. 1 Buchst. c) TVAöD – Allgemeiner Teil: 

     
  ab 1. März 2024   
     
 im 1. Ausbildungsjahr 1.215,24 €   
     
 im 2. Ausbildungsjahr          1.275,30 €   
     
 im 3. Ausbildungsjahr 1.372,03 €   
     
     

 
Nach dem Ablauf des Kalendermonats, in dem die Abschlussprüfung des Ausbildungsteils er-
folgreich abgelegt wurde, erhalten die Studierenden anstelle des o.g. Studienentgelts bis zur Be-
endigung des ausbildungsintegrierten dualen Studiums ein monatliches Studienentgelt. 
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Das monatliche Studienentgelt beträgt: 
 
1. bei einem ausbildungsintegrierten dualen Studiengang mit einem Ausbildungsteil 

nach § 1 Abs. 1 Buchst. a), d) oder e) TVAöD – Allgemeiner Teil 
 
ab 1. März 2024   
1.475,00 €   
 

2. bei einem ausbildungsintegrierten dualen Studiengang mit einem Ausbildungsteil 
nach § 1 Abs. 1 Buchst. b) TVAöD – Allgemeiner Teil 

 
ab 1. März 2024   
1.665,00 €    
 

3. bei einem ausbildungsintegrierten dualen Studiengang mit einem Ausbildungsteil 
nach § 1 Abs. 1 Buchst. c) TVAöD – Allgemeiner Teil  
 
ab 1. März 2024   
1.535,00 €   
 

 
 
 


